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Wer stellt Pflanzenpässe aus?

Die Ausstellung von Pfl anzenpässen kann entwe-

der durch den zuständigen Pfl anzenschutzdienst 

oder durch ermächtigte Unternehmer erfolgen. 

Unternehmer, die mit passpfl ichtigen Waren Han-

del betreiben, müssen beim Pfl anzenschutzdienst 

einen Antrag auf Registrierung stellen und können 

in diesem Zuge auch eine Ermächtigung zur Aus-

stellung von Pfl anzenpässen beantragen.

Voraussetzung für die Ermächtigung sind Kennt-

nisse über die Symptome von geregelten Schädlin-

gen, regelmäßige visuelle Kontrollen der Pfl anzen-

bestände und das Vorhandensein von Systemen 

zur Rückverfolgbarkeit. 

Für alle Tätigkeiten in Bezug auf passpfl ichtige 

Pfl anzen besteht eine Dokumentationspfl icht und 

Aufbewahrungspfl icht dieser Aufzeichnungen für 

mindestens drei Jahre. 

Verbesserte Regelungen

zur Pfl anzengesundheit

Pfl anzengesundheitsverordnung 

(EU) 2016/2031

Durchführungsverordnung

(EU) 2017/2313

DER NEUE 

EU-PFLANZENPASS



Was ist passpflichtig?

Passpfl ichtige Pfl anzen, Pfl anzenerzeugnisse und an-

dere Gegenstände sind ab dem 14.12.2019 nach Artikel 

79 Absatz 1 der Pfl anzengesundheitsverordnung (EU) 

2016/2031 geregelt. 

Grundsätzlich gilt eine Passpfl icht für alle Pfl anzen zum 

Anpfl anzen, dieses sind nach Defi nition Pfl anzen, die…

• angepfl anzt bleiben 

(z. B. Beet-, Balkon-, Grün- und Kübelpfl anzen),

• angepfl anzt werden 

(z. B. Stecklinge, Jungpfl anzen),

• wieder angepfl anzt werden 

(z. B. Baumschulpfl anzen).

Auch Samen wichtiger Kulturpfl anzen (z. B. Sonnen-

blumen, Tomaten, Getreidearten) sind passpfl ichtig.

Wann muss ein Pflanzenpass ausgestellt 

werden?

Passpfl ichtige Ware muss bei der Verbringung inner-

halb der EU mit einem Pfl anzenpass versehen werden. 

Nur bei der direkten Abgabe an den Endnutzer ist die 

Weitergabe des Pfl anzenpasses nicht notwendig (Aus-

nahme: Abgabe in Schutzgebiete und per Fernabsatz). 

Mit dem Pfl anzenpass wird u. a. die Freiheit von Schäd-

lingen bestätigt, die in der Pfl anzengesundheitsverord-

nung geregelt sind.

Der Pfl anzenpass stellt ein eigenständiges amtliches 

Etikett dar, das an den jeweiligen Handelseinheiten 

(Pakete, Bündel, Behälter…) passpfl ichtiger Ware anzu-

bringen ist. 

Wie sieht der Pflanzenpass aus?

In der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2313 ist das 

Format des Pfl anzenpasses festgelegt:

• Die Angaben des Pfl anzenpasses müssen in einem 

rechteckigen oder quadratischen Feld angeordnet 

und ohne Sehhilfe lesbar sein.

• Die Angaben des Pfl anzenpasses müssen deutlich 

von anderen Angaben getrennt werden.

• Die EU-Flagge ist in der oberen linken Ecke anzubrin-

gen. Diese kann in Farbe oder mit weißen Sternen 

auf schwarzem Grund bzw. schwarzen Sternen auf 

weißen Grund aufgedruckt werden.

• Das Wort „Pfl anzenpass“ in einer Amtssprache der 

Union gefolgt von der englischen Übersetzung ist 

auf der oberen rechten Ecke aufzudrucken.

Neben den formalen Anforderungen ist außerdem 

festgelegt, welche inhaltlichen Angaben auf dem 

Pfl anzenpass gemacht werden müssen:

• Der Buchstabe A gefolgt vom botanischen Namen 

der betroffenen Pfl anzen.

• Der Buchstabe B gefolgt vom Kürzel des Mitglied-

staates und der amtlichen Registriernummer des 

verantwortlichen Unternehmers.

• Der Buchstabe C für den betriebseigenen Rück-

verfolgungscode, der einen Rückschluss auf Par-

tie, Serie, Lot oder Unternehmerdokumente gibt. 

Dieser Code kann z.B. durch Bar- oder QR-Codes 

ergänzt werden. 

• Der Buchstabe D gefolgt von dem Namen oder 

dem Kürzel des Ursprungslandes der Pfl anzen 

oder Pfl anzenerzeugnisse. 

Abbildung 1: Schema zur Passweitergabe beim Handel

von passpfl ichtigen Waren im EU-Binnenmarkt.

Abbildung 2: Beispiel für einen Pfl anzenpass nach Artikel 83 

der Pfl anzengesundheitsverordnung (EU) 2016/2031.


